
 
 
  
Geschäftsfeld Recht/Fair Play 
Stettenstr. 1 + 3, 86150 Augsburg         IHK-Rechtsinformation 
Tel. (08 21) 31 62-207 Nr. 5 
Fax (08 21) 31 62-174 
recht@schwaben.ihk.de 
 
 
 

Angaben auf Geschäftsbriefen 
 
Vorschriften für handelsgerichtlich eingetragene Einzelkaufleute (e. K.) 
 
 
 
Gemäß § 37 a HGB müssen Einzelkauf-
leute auf allen individuell adressierten Ge-
schäftsbriefen folgende Angaben machen: 
 
• Firma (lt. Handelsregistereintragung) 
• Rechtsformzusatz (z. B. „eingetrage-

ner Kaufmann“, „eingetragene Kauf-
frau“ oder eine allgemein verständliche 
Abkürzung dieser Bezeichnung, insbe-
sondere „e. K.“, „e. Kfm.“ oder „e. Kfr.“) 

• Sitz (z. B. Augsburg) 
• Registergericht (z. B. Amtsgericht 

Augsburg) 
• Nummer, unter der die Gesellschaft im 

Handelsregister eingetragen ist (z. B. 
HRA 1000) 

• Der Unternehmer muss außerdem auf 
Rechnungen (nicht auf sonstigen Ge-
schäftsbriefen) neben den Angaben 
nach § 14 Abs. 1 UStG auch die vom 
Finanzamt erteilte Steuernummer  an-
geben. 

 
Der Begriff ´Geschäftsbrief ´ ist weit aus-
zulegen; er umfasst den gesamten exter-
nen Schriftwechsel des Gewerbetreiben-
den an einen bestimmten Empfänger, wie 
z.B. Angebote, Bestellscheine, Empfangs-
bestätigungen, Preislisten, Rechnungen, 
Quittungen. Auf die Art der Übermittlung 
kommt es nicht an, so dass auch in per 
Fax oder e-mail übermittelten Geschäfts-
briefen obige Angaben gemacht werden 
müssen. 
 
 
 
 
 

Die vorgenannten Bestimmungen gelten 
nicht im Bereich der Werbung ( Zeitungs-
inserate, Handzettel usw.), da sich diese 
in der Regel nicht an bestimmte Empfän-
ger richtet, und bei Formularen (Liefer-
scheine, Auftragsbestätigungen, Rech-
nungen, Mahnungen usw.) im Rahmen 
einer bestehenden Geschäftsbezie-
hung , bei der die Handelsregisterdaten 
schon früher angegeben worden sind. Be-
stellscheine  müssen allerdings immer die 
vollständigen Angaben enthalten. 
 
Bei den vorgenannten Pflichtangaben sind 
die Unternehmen in der graphischen Ge-
staltung frei. Üblicherweise werden aber 
Rechtsformzusatz, Sitz, Registergericht 
und Handelsregisternummer in einer Fuß-
leiste („Fußleistenangaben“) und die Firma 
im Briefkopf platziert. 
 
Werden die Vorschriften über Angaben auf 
Geschäftsbriefen nicht befolgt, so kann 
das Registergericht – außer im Fall der 
fehlenden Steuernummer auf Rechnun-
gen- den Inhaber durch Festsetzung eines 
Zwangsgeldes hierzu anhalten. Darüber 
hinaus ist auch denkbar, dass Mitbewer-
ber dies (kostenpflichtig) abmahnen. 
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Max Mustermann Schreibwaren e.K. 
Hauptstraße 1 
86156 Augsburg 
 
 
 
Frau 
Berta Beispiel 
Niemandsstraße 1 
86150 Augsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitz Augsburg 
Registergericht Augsburg 
HRA 1234 
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Telefon: 0821/123456 
Telefax: 0821/123457 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bankverbindung 

Kreditinstitut Blank & Pleite  
Augsburg 

BLZ 123456 
Konto Nr. 123456 

 
 

 


